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Garten- und Friedhofsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1094/20 

Titel der Drucksache 

Antrag der Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur DS 0459/20 - Blühstreifen für Erfurt 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Stellungnahme 

 

01 
Der Stadtrat fordert die Verwaltung auf, verstärkt Maßnahmen für die Anlage von Blühstreifen an 
Feldrändern zu unternehmen. 
 
Dazu sollten: 
 

a) den Pächtern von landwirtschaftlichen Grundstücken und Betrieben die 
Fördermöglichkeiten bei der Anlage von Blühstreifen an Feldrändern aufgezeigt werden. 

b) in Bereichen des Stadtgebietes, die intensiv landwirtschaftlich genutzt werden und sich 
im Eigentum der Stadt befinden, zwei Blühstreifen als Pilotprojekte an Wirtschaftswegen 
in Abstimmung mit den Pächtern der angrenzenden Felder vorbildhaft geplant und 
angelegt werden. 

c) Aktivitäten entsprechend dem Modell der von bürgerschaftlichem Engagement 
getragenen Blühstreifen, analog dem in Mellingen, unterstützt werden. 

 

Wie bereits in der DS 0961/20 geschrieben wird diese Thematik in der nächsten AG-Pacht Sitzung 

thematisiert und Vorschläge mit den Beteiligten erarbeitet. 

Die Sitzung soll voraussichtlich in 08/2020 stattfinden, danach würde das Garten- und 

Friedhofsamt eine Information an die politischen Gremien geben. 

 

Das Garten- und Friedhofsamt konnte 11 landwirtschaftliche Betriebe gewinnen die zusammen 

im Jahr 2021 etwa 16 ha Blühstreifen anlegen werden. Das Projekt wird vollständig vom Garten- 

und Friedhofsamt finanziert und soll ab 2022 als Patenschaftsmodell fortgeführt werden. In 

diesem Jahr  gibt es zwei Flächen auf denen insgesamt sechs verschiedene einjährige 

Saatgutmischungen gesichtet werden bzw. die Realisierbarkeit der Aussaat mit 

landwirtschaftlicher Technik getestet wurden. Der Focus liegt aktuell auf der Optik, also dem 

Blühaspekt in gelb-orange. Das steht aber dem zweiten Ziel, nämlich auch Nahrung und 

Unterschlupf für Insekten zu bieten, nicht entgegen. Ab 2022 können dann auch andere 

Saatgutmischungen zum Einsatz kommen die nicht in das Farbspektrum passen. Wir werden 

dann auch weitere Partner mit am Projekt beteiligen. 

 

02 (neu) 
Eine Pachtverlängerung ist in Gebieten, in denen Planungen des ISEK und der Rahmenplanung 
nicht entgegenstehen, auf sieben Jahre auszudehnen, um den Abruf von Fördersummen für 
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Blühstreifenprogramme etc. und Planungssicherheit der Pächter zu ermöglichen. 
 

Die Pachtverlängerung wird in den jeweiligen Einzelfällen zusammen mit dem Amt für 

Stadtentwicklung und -planung geprüft. 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. Dr. Döll 
 

30.06.2020 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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